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fördern. Das betrifft auch die weitere Ent
wicklung von Kleingartenanlagen und Sied
lungen zu „Staatlich anerkannten Naherho
lungsgebieten“ (—» Erholungswesen).
Die örtlichen Organe der Staatsmacht arbei- 

r ten eng mit den Leitungen des Verbandes zu
sammen, insbesondere bei der Ausarbeitung 
von Konzeptionen zur Entwicklung und Um
gestaltung von Kleingartenanlagen, bei der 
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in 
den Wohngebieten sowie bei der Erschlie
ßung von Reserven, z. B. durch die Nutzung 
von Rest- und Splitterflächen, um mehr Er
zeugnisse für die Versorgung der Bevölke
rung zu produzieren (—> „Mach mit!“-Wett
bewerb) .
Die Sparten des VKSK sind Partner der Ab
geordneten; sie vermitteln viele Möglichkei
ten, mit den Bürgern ins Gespräch zu kom
men. Die Abgeordneten diskutieren die Ent
würfe der staatlichen Pläne, von Entwick
lungskonzeptionen und Beschlüssen, insbe
sondere solcher, die die Landschaftsgestal
tung, die Naherholung, die geistig-kulturelle 
Entwicklung und die Versorgung der Bevöl
kerung betreffen, in den Sparten und ihren 
Leitungen. Die mehr als 2 250 Kultur- und 
Spartenheime des VKSK bieten gute Voraus
setzungen für Sprechstunden und für Diskus
sionen mit den Mitgliedern des VKSK.

E. Pannach, Kleine Gärten - großer Nutzen, 
Berlin 1981 (Recht in unserer Zeit, Heft 31).

Verfassung der DDR - Grundgesetz der so
zialistischen Gesellschafts- und Staatsord
nung in der DDR.
Die Verfassung der DDR vom 6. 4. 1968 in 
der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und 
Änderung der Verfassung der DDR vom 7. 
10. 1974 enthält die Hauptlinien der weiteren 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
und ihrer —» politischen Organisation, die 
Ziele und wesentlichen Aufgaben der staatli
chen Innen- und Außenpolitik (—> Arbeiter- 
und-Bauern-Macht), die demokratischen 
Grundlagen und Prinzipien der Machtausü
bung und der staatlichen Leitung (-» soziali
stische Demokratie), die Grundsätze der Ge
setzgebung und der Rechtsprechung. Mit der 
V. werden die Beziehungen zwischen Staat

und Bürger, die -> Staatsbürgerschaft, die 
Grundrechte und -pflichten der Bürger und 
die Stellung ihrer Gemeinschaften prinzipiell 
geregelt.
Die V. bringt zum Ausdruck, daß der Sieg der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in der 
DDR unwiderruflich und endgültig ist. Dem
entsprechend werden die bisherigen grund
legenden Errungenschaften der sozialisti
schen Revolution und des sozialistischen Auf
baus staatsrechtlich verankert. Dazu gehören 
vor allem: die Herausbildung und unablässige 
Festigung des sozialistischen Staates als politi
sche Organisation der Werktätigen in Stadt 
und Land unter der Führung der marxistisch- 
leninistischen Partei und die konsequente 
Verwirklichung der Volkssouveränität auf 
der Grundlage des —» demokratischen Zen
tralismus; das sozialistische Eigentum als 
ökonomisches Fundament der Gesellschaft 
und des Staates, als Basis der gemeinsamen 
Arbeit der Werktätigen für die Interessen der 
Gesellschaft und des einzelnen; die Gewähr
leistung umfassender demokratischer Grund
rechte und -pflichten, mit denen die soziale 
Sicherheit, Freiheit und Würde des Men
schen, die Entfaltung seiner Kräfte und Fä
higkeiten gesichert werden. Die V. stellt fest, 
daß die DDR für immer und unwiderruflich 
mit der UdSSR verbunden ist. Die DDR ist 
ein fester Bestandteil der sozialistischen Staa
tengemeinschaft und leistet einen allseitigen 
Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft. Aus
gehend von der unlösbaren Verbindung zwi
schen Sozialismus und Frieden erklärt die V. 
den Kampf um die Erhaltung und Sicherung 
des Friedens zu einer vordringlichen, grund
legenden Aufgabe.
Es entspricht dem Wesen einer sozialistischen 
V., daß sie nicht nur das Erreichte fest
schreibt, sondern zugleich den politischen, 
ökonomischen, sozialen und geistig-kulturel
len Erfordernissen der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
Rechnung trägt und in die Zukunft weist. So
mit enthält die V. auch jene programmati
schen Ziele und Orientierungen, die das Wir
ken der Volksvertretungen und ihrer Organe, 
das Handeln der Abgeordneten bestimmen. 
Im Mittelpunkt aller Bestrebungen der sozia
listischen Gesellschaft und ihres Staates steht 
der Mensch, die immer bessere Befriedigung
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